
Antrag Nr. 8

der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen
an die 173. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer

am 1. Dezember 2022

SICHERHEITSVERTRAUENSPERSONEN STÄRKEN!

Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) sorgen in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten für mehr Sicherheit 
und Gesundheit! Sie beraten und unterstützen sowohl Arbeitnehmer:innen als auch Arbeitgeber:innen, 
machen auf Mängel aufmerksam und tragen Verbesserungsvorschläge weiter. Auch für Betriebsrät:innen, 
Gewerkschaft und Arbeiterkammer sind Sicherheitsvertrauenspersonen wichtige Partner in den 
Bemühungen um mehr Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt!

Die Breite der Aufgaben von Sicherheitsvertrauenspersonen bedingt ein hohes Maß an Wissen über alle 
Fragen der Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. Die Palette reicht hier vom Wissen über die Gestaltung 
von Arbeitsplätzen, der richtigen Handhabung der Arbeitsmittel bis zur Vermeidung von psychischen 
Belastungen.

Die Dauer der Schulung von Sicherheitsvertrauenspersonen ist trotz der rasanten Entwicklung des Wissens 
über Sicherheit und Gesundheit in der Arbeitswelt unverändert geblieben. Es bedarf deshalb einer 
Ausweitung der SVP-Grundausbildung sowie auch der verpflichtenden Absolvierung von 
Auffrischungskursen und der Schaffung eines entsprechenden Freistellungsanspruches.

Die 173. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer richtet folgende Forderungen an den 
Nationalrat und den Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit:

Verlängerung der Grundausbildung von Sicherheitsvertrauenspersonen gemäß der Ausweitung der 

wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. 
Verpflichtender Auffrischungskurs für SVP alle 4 Jahre im Ausmaß von 16 Unterrichtseinheiten. 

Freistellungsanspruch für SVP im Ausmaß von mindestens einer Woche für Weiterbildung pro 

Funktionsperiode. 



Angenommen ☒ Zuweisung ☐ Ablehnung ☐ Einstimmig ☒ Mehrheitlich ☐
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